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Protokoll

Beginn: 19:02 Uhr

1 Organisatorisches

1.1 Begrüßung durch die Sitzungsleitung

Armir Kohan: Übernimmt im Auftrag der Wahlleitung, Siegfried Fien, die Sitzungsleitung und begrüßt alle
Anwesenden.

1.2 Feststellung der fristgerechten Einladung

Die Einladung zur Sitzung wurde fristgerecht durch Armir Kohan veröffentlicht.

1.3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Durch den Verfall eines studentischen Sitzes im Senat besteht die Anzahl an stimmberechtigte Mitgliedern
aus 14 Personen. 2 Personen sind nicht anwesend. Es sind 12 stimmberechtigte Personen anwesend. Das
Gremium ist somit beschlussfähig.

1.4 Bestätigung des Protokolls der vorherigen Sitzung

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, dass Protokoll der 27. Sitzung des

Studierendenrates zu bestätigen
Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen
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1.5 Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird unter Berücksichtigung folgender Anpassungen als bestätigt erklärt:

– Der TOP „Mitteilungen aus dem Rektorat“ wird ergänzt

– Der TOP „Bestätigung der Mitgliederlisten“ wird ergänzt

– Der TOP „Beschluss Sigi/Preisänderung“ entfällt

2 Weitere Agendapunkte

2.1 Personalwahlen

Armir Kohan: Stellt zunächst die möglichen Ämter vor, für welche im Rahmen der Studierendenratssitzung
abgestimmt wird. Es handelt sich dabei um den Vorsitz und dessen Stellvertretung sowie die Referate Finan-
zen, Hochschulpolitik und Sport und Freizeit (SuF).

Die Öffentlichkeit sowie der Protokollant werden für den gesamten Wahlprozess heraus gebeten. Die Wahl-
ergebnisse werden durch Peter Umbscheiden festgehalten.

Abstimmung
Abstimmungsfrage Felix Gorgus wird als einziger Kandidat zur Wahl des Vorsitzes aufgestellt.
Dafür 11 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 1 Stimmen

Abstimmung
Abstimmungsfrage Anna Wagner wird als einzige Kandidatin zum stellvertretenden Vorsitz auf-

gestellt.
Dafür 10 Stimmen
Dagegen 1 Stimmen
Enthaltung 1 Stimmen

Abstimmung
Abstimmungsfrage Damian Geiger wird als einziger Kandidat zur Wahl des Referenten für Finan-

zen aufgestellt.
Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Abstimmung
Abstimmungsfrage Peter Umbscheiden wird als einziger Kandidat zur Wahl des Referenten für

Hochschulpolitik aufgestellt.
Dafür 10 Stimmen
Dagegen 1 Stimmen
Enthaltung 1 Stimmen
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Abstimmung
Abstimmungsfrage Armir Kohan wird als einziger Kandidat zur Wahl des Referenten für Sport

und Freizeit aufgestellt.
Dafür 11 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 1 Stimmen

Die Öffentlichkeit sowie der Protokollant werden wieder hereingebeten. Die Ergebnisse der Wahlen werden
bekanntgegeben.

Felix Gorgus: Stellt sich als neuen Vorsitz vor und bedankt sich für die Wahl. Er beschließt, die Sitzungsleis-
tung bis Ende der Sitzung bei Armir Kohan zu belassen.

2.2 Mitteilungen aus dem Rektorat

Diana Krippl:

– Erklärt, als Sprachrohr für das Rektorat anwesend zu sein, nachdem dessen Vertreter aus zeitlichen
Gründen nicht der Sitzung beiwohnen können.

– Rezitiert das Angebot von Thorsten Schelling, interne Kommunikationswege (z.B. Chatgruppen) zwi-
schen dem Rektorat und den höheren Ämtern der VSt zu etablieren.

– Die neue Zuteilung von Studiengängen zu Fakultäten ist mittlerweile im Felix-Kurs „HFU-Info“ unter dem
Pfad „Infos (Alle)“ > „HFU: Richtlinien und Satzungen“ > „Satzung Zuordnung Studiengänge ab 1. März
2025“ zu finden. Alternativ kann das Dokument unter folgender URL gefunden werden:
https://felix.hs-furtwangen.de/auth/RepositoryEntry/786624/CourseNode/110010272396693.
Einzig die Verwaltungskonstrukte werden dabei angepasst. An den drei (bzw. view) Campussen än-
dert sich grundsätzlich nichts. Zudem kann jeder Student seinen Studiengang entsprechend der aktuell
gültigen SPO bis zum Ende studieren.

– Durch die Anpassungen der Fakultäten wird der Senat neu zusammengestellt. Dadurch müssen auch
die studentischen Vertreter neu gewählt werden. Das Wahlausschreiben wurde bereits veröffentlicht.
DieWahlen finden noch im Jahr 2024 statt und gelten dann abMärz 2025. Nach LHG und Beschluss des
Hochschulrates steht fest, dass die regulären Wahlen dennoch ab Sommer 2025 forgesetzt werden. Es
wird besonders darauf hingewiesen, das Mitbestimmungsrecht durch Studierende in den kommenden
Wahlen auch wahrzunehmen.

– Steht jetzt offen für weitere Fragen.

Tim Goldschmidt:Wie geht es künftig mit den neuen Fachschaften weiter?

Peter Umbscheiden: Es gilt als Aufgabe der VSt, neue Konstrukte für Fachschaften mit passenden Ge-
schäftsordnungen zu schaffen.

Justin Dretvic: Wie sieht es mit den gewählten studentischen Mitgliedern für die Fakultätsräte aus? Ändert
sich da etwas?

Peter Umbscheiden: Pro Fakultät werden künftig je 12 studentische Vertreter in den Fakultätsrat gewählt.
Die Zahl der studentischen Mitglieder im Senat verbleibt bei 6.

Armir Kohan: Soll es für die Wahl eines Fakultätsrates künftig mehrere Listen geben?

Peter Umbscheiden: Für die Wahl der studentischen Vertreter im Fakultätsrat können mehre Listen einge-
reicht werden. Je nach Rahmenbedingungen wird die Wahl entsprechend angepasst. Wird nur eine Liste
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eingereicht, gilt eine Mehrheitswahl. Ebenso trifft das zu bei zwei Listen mit insgesamt maximal 24 Kandi-
daten. Sollte es nun zwei Listen mit mehr als insgesamt 24 Kandidaten geben, werden die Sitze nach dem
Sainte-Laguë-Verfahren verteilt.

Nikita Starodubstsev: Welche Änderungen bei der Verteilung der Sitze gibt es, wenn die Fakultäten auf
mehreren Standorten zusammenkommen?

Peter Umbscheiden: Darüber wird später noch separat gesprochen.

Dian Krippl: Thorsten Schelling hat noch mitgegeben, dass die VSt die Teilnahme von Professoren und
Mitarbeitern der HFU bei SuF Referaten explizit erlaubt werden kann. Aktuell ist es ja schon so, dass manche
Professoren und Mitarbeiter bereits Referate leiten.

Melina Blum: Würde sich die maximale Teilnehmerzahl bei Referaten durch diesen Beschluss irgendwie
ändern?

Diana Krippl: Die maximale Teilnehmerzahl würde sich durch den Beschluss nicht ändern

Es entsteht eine kurze Diskussion zum Thema Eigenanteil bei Kostenübernahme und zur Versicherung. Dabei
bleibt der Konsens erhalten, dass die Kosten für Professoren und Mitarbeitende nicht übernommen werden.
Auch die Frage, ob ein Antrag für diesen Zweck gestellt werden muss, wird diskutiert. Als Ergebnis soll ein
Antrag im Nachgang nachgereicht werden.

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, der Teilnahme von Professoren und

Mitarbeitern vorerst antragslos stattzugeben. Die Voraussetzungen lauten,
dass ein Antrag dafür explizit nachgereicht wird und versicherungsrechtliche
Aspekte zwischen demAStA und demRektorat möglichst zeitnah geklärt wer-
den.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Diana Krippl: Verlässt die Sitzung um 19:57 Uhr

2.3 Bestätigung der Mitgliederlisten

2.3.1 Bestätigung der Campus-ASten

Die Liste kann dem Anhang entnommen werden.
Abstimmung

Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Mitgliederliste des Campus-
AStA Furtwangen zu bestätigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Die Liste kann dem Anhang entnommen werden.
Abstimmung

Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Mitgliederliste des Campus-
AStA Villingen-Schwenningen zu bestätigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen
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Die Liste kann dem Anhang entnommen werden.
Abstimmung

Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Mitgliederliste des Campus-
AStA Tuttlingen zu bestätigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

2.3.2 Bestätigung der Fachschaftsvertretungen

Protokollant: Der Protokollant wurde im Nachgang zur Sitzung darauf hingewiesen, dass die Mitgliederlisten
der Fachschaftsvertretungen nicht im Protokoll angehangen wurden. Da nach § 38 „Wahl und Abwahl der
Ämter der Fachschaftsvertretung“ Abs. 1 lediglich die Ämter Vorsitz, stellvertretender Vorsitz und Finanzre-
ferent durch eine einfache einfache Mehrheit in der Fachschaftsvertretung gewählt und im Studierendenrat
bestätigt wurden, gab es keinen Grund, weitere unbeteiligte Personen im Protokoll zu ergänzen.

Fachschaftsvertretung DM
Geschäftsführung: Sebastiana Augenstein
Stellv. Geschäftsführung: Nikita Starodubtsev
Finanzen: Nils Schiffmann

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertretender

Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvrtretung DM zu bestä-
tigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Fachschaftsvertretung GSG
Geschäftsführung: Amelie Schölzel
Stellv. Geschäftsführung: Leonie Thoböll
Finanzen: Sarah Bruchowski

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertreten-

der Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvrtretung GSG zu
bestätigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Fachschaftsvertretung IN
Geschäftsführung: Nils D´Souza
Stellv. Geschäftsführung: Damian Augustin
Finanzen: Laurin Blaschkowski
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Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertretender

Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvrtretung IN zu bestäti-
gen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Fachschaftsvertretung WING
Geschäftsführung: Monika Reitzner
Stellv. Geschäftsführung: Constantin Rothweiler
Finanzen: Nikita Prisaznuk

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertreten-

der Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvrtretung WING zu
bestätigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Fachschaftsvertretung WI
Geschäftsführung: Daniel Kixmüller
Stellv. Geschäftsführung: Patrick Thaller
Finanzen: Simon Kerler

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertretender

Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvrtretung WI zu bestäti-
gen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Fachschaftsvertretung MME
Geschäftsführung: Miriam Steinkuhl
Stellv. Geschäftsführung: Carolin Ritz
Finanzen: Jonathan Heimpel

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertreten-

der Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvrtretung MME zu
bestätigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Fachschaftsvertretung W
Geschäftsführung: Sky-Noah Jäckle
Stellv. Geschäftsführung: Luis Ramos
Finanzen: Mouneeb Amro
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Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertretender

Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvrtretung W zu bestäti-
gen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Fachschaftsvertretung MLS
Geschäftsführung: Annika Schwedler
Stellv. Geschäftsführung: Priyanka
Finanzen: Celine Rüb

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertreten-

der Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvrtretung MLS zu
bestätigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Fachschaftsvertretung ITE
Geschäftsführung: Peter Umbscheiden
Stellv. Geschäftsführung: Dominik Brand
Finanzen: Philipp Müller

Abstimmung
Abstimmungsfrage Der Studierendenrat wird darum gebeten, die Ämter Vorsitz, Stellvertreten-

der Vorsitz und Referent für Finanzen in der Fachschaftsvertretung ITE zu
bestätigen.

Dafür 12 Stimmen
Dagegen 0 Stimmen
Enthaltung 0 Stimmen

Pause: 20:20 Uhr – 20:42 Uhr

2.4 Anfragen und Mitteilungen

2.4.1 Listen zur Übersicht der SuF

Siegfried Fien: Ruft dazu auf, dass vollständige Listen zu den SuF durch die drei Campus-Referenten für
SuF bei diesem eingereicht werden sollen. Diese sollten Informationen zu den Leitern, deren E-Mails sowie
Informationen zur Durchführungszeit und dem Durchführungsort enthalten.

2.4.2 Transformationen der Fachschaften

Peter Umbscheiden: Stellt ein neues Konzept zu den Transformationen der Fachschaften durch die VSt
vor. Dieser Prozess ist Aufgabe der VSt bei der Umgestaltung der Fakultäten. Für den AStA sind keine An-
passungen nötig, da die drei Hauptstandorte Furtwangen, Villingen-Schwenningen und Tuttlingen wie gewoht
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erhalten bleiben. Ab März 2024 wird wird es statt 9 Fakultäten mit je 6 studentischen Vertretern nur noch 4 Fa-
kultäten mit jeweils 12 studentischen Vertretern geben. Die Präsentation wird geleitet durch eine beispielhafte
Geschäftsordnung für eine neue Fachschaft. Das Dokument stellt lediglich eine noch anpassbare Diskussi-
onsfassung dar und wird diesem Protokoll mit angehangen. Die zentrale Idee beschreibt die Änderungen von
Begrifflichkeiten. Die aktuelle Fachschaftsvertretung wird zum neuen standortübergreifenden Fachschaftsrat.
Planmäßig besteht jede neue Fakultät aus genau zwei Standorten. Pro Standort soll es einen neuen Stand-
ortausschuss geben, welche die Aufgaben der aktuellen Fachschaftsvertretungen übernehmen werden, also
die Belange der Fachschaft am jeweiligen lokalen Standort. Es soll einem jeden Studenten einer Fakultät am
jeweiligen Standort möglich sein, am jeweiligen Standortausschuss teilzunehmen. Für den Fachschaftsrat
wird unterschieden zwischen gewählten Mitgliedern, also direkt gewählten Mitgliedern aus dem Fakultätsrat,
und weiteren berufenen Mitgliedern. Die Zusammensetzung eines Fachschaftsrates kann wie folgt aussehen:

– 6x studentischen Mitglieder aus dem Fakultätsrat

– 2x studentische Vorstände für den Fachschaftsrat

– 2x je ein Finanzer aus dem Standortausschuss

– 2x je ein örtlicher Vorstand aus dem Standortausschuss

Bei ungereimtheiten verweist der Protokollant an dieser Stelle auf den Entwurf für eine Geschäftsordnung im
Anhang. Es wird erklärt, dass es in den kommenden Sitzungen des Studierendenrates darum gehen muss,
dieses Kozept anzupassen und zu finalisieren. Peter steht weiterhin für Fragen persönlich oder per E-Mail
unter umbscheidenpeter@gmail.com (oder alternativ über Matrix / Element) zur Verfügung.

Nils Schiffmann: Gibt es eine Regelung zu den Budgets der neuen Fachschatfsräte bzw. der Standordaus-
schüsse?

Peter Umbscheiden: Bislang noch nicht. Die Frage gehört zu vielen Punkten, die noch abschließend geklärt
werden müssen.

Damian Geiger:Wie sieht es mit Nutzen bzw. Verteilung des Budgets zwischen den Fachschaften aus?

Peter Umbscheiden:Mit den neuen Fakultäten sollten die Standorte etwa gleich viele Studierende vertreten.
Genaue Zahlen liegen gerade nicht vor. Eventuell müssen Anpassungen auf Einzelfälle eingerichtet werden,
das gilt es aber auch zu klären.

Melina Blum:Was wenn aus einem Standort keine Person in den Fakultätsrat gewählt wird?

Peter Umbscheiden: Prinzipiell liegt es ein Stück weiter in der Eigenverantwortung der Fachschaften. Der
Fall kann durchaus eintreffen und daran kann nach LHG auch nichts geändert werden. Der Ausgleich soll
dann durch die Standortauschüsse ermöglicht werden.

An dieser Stelle gab es eine Diskussion zum Thema Fachschaftsrat bzw. wie viele Leute jeweils in den
Fachschaftsrat oder den Fakultätsrat gewählt werden können. Die Diskussionsrunde lief zu unkoordiniert
und durcheinander, um eine passende Protokollierung zu ermöglichen. Es wurden neue Erklärungsansätze
durch Peter Umbscheiden und Armir Kohan vorgetragen.

Jonathan Simon:Werden die Sitzungen weiterhin hochschulöffentlich sein?

Peter Umbscheiden:Die Sitzungenmüssen sowieso hochschulöffentlich sein, daran wird sich nichts ändern.

Nils Hack:Was passiert, wenn ein Standortausschuss nicht zustande kommt?

Peter Umbscheiden: Das sollte eigentlich nicht passieren. Sollte dem dennoch sein, dass sich keine drei
Personen an einem Standort für den Standordausschuss finden, dann kann man daran nichts ändern.

Marian Walter: Gibt es Regelungen zum Thema Ämterakkumulation?

Peter Umbscheiden: Ja, die gibt es. Es wird faktisch nicht möglich sein, zwei Stimmen im Fachschaftsrat zu
erhalten.
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2.5 Terminfindung

Felix Gorgus: Beschließt nach einer kurzen Umfrage, dass die 29. Sitzung am Dienstag, den 12.11.2024
um 19 Uhr in Furtwangen stattfinden wird. Der Raum wird vorraussichtlich B 1.15 (großes Konferenzzimmer)
sein.

Schluss: 21:34 Uhr

Vorsitz der 29. Sitzung
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Campus AStA Furtwangen

Gremium Gewählt über Name Vorname Referat Position
Fuwa AStA Fuwa AStA Goldschmidt Tim Geschäftsführung Leitung
Fuwa AStA Fuwa AStA Lüthje Kai-Luca Geschäftsführung Stellvertretung
Fuwa AStA Fuwa AStA Mitaev Matvey Finanzen Leitung 
Fuwa AStA Fuwa AStA Gritzfeld Alexander Sport und Freizeit Leitung
Fuwa AStA Fuwa AStA Dretvic Justin Hochschulpolitik Leitung
Fuwa AStA Fuwa AStA Wagner Anna Social Media Leitung
Fuwa AStA Fuwa AStA Laubscher Marvin Eventmanagement Leitung
Fuwa AStA Fuwa AStA Noack Elias Eventmanagement Mitglied
Fuwa AStA Fuwa AStA Meister Lena Eventmanagement Mitglied
Fuwa AStA Fuwa AStA Rümenapp Johannes Eventmanagement Mitglied
Fuwa AStA Fuwa AStA Goldschmidt Tim Eventmanagement Mitglied
Fuwa AStA Fuwa AStA Walter Marian Christopher Technik Leitung
Fuwa AStA Fuwa AStA Bleich Rouven Technik Mitglied
Fuwa AStA Fuwa AStA Lüthje Kai-Luca Technik Mitglied
Fuwa AStA Fuwa AStA Hack Nils  Technik Mitglied
Fuwa AStA Fuwa AStA Gaede Larissa Technik Mitglied



Campus AStA Villingen-Schwenningen

Gremium Gewählt über Name Vorname Referat Position
VS AStA VS AStA Burkart Pia Maja Geschäftsführung Leitung
VS AStA VS AStA Walter Julean Geschäftsführung Stellvertretung
VS AStA VS AStA Littmann Lucia Finanzen Leitung
VS AStA VS AStA Larenz Charlotte Renée Finanzen Stellvertretung
VS AStA VS AStA Birner Jasmin Hochschulpolitik Leitung
VS AStA VS AStA Mirbahaeddin Sarah Hochschulpolitik Stellvertretung
VS AStA VS AStA Gomer Mariella Tanja Sport- und Freizeitreferate Leitung
VS AStA VS AStA Larenz Charlotte Renée Sport- und Freizeitreferate Stellvertretung
VS AStA VS AStA Naftchi Kohan Amir Kultur und Veranstaltung Leitung
VS AStA VS AStA Heusel Rik Kultur und Veranstaltung Stellvertretung
VS AStA VS AStA Kruk Julia Starters Leitung
VS AStA VS AStA Walter Julean Starters Stellvertretung
VS AStA VS AStA Dages Christian Service, Infrastruktur und Technik Leitung
VS AStA VS AStA Siewert Leon Service, Infrastruktur und Technik Stellvertretung
VS AStA VS AStA Wilbert David Einkauf Leitung
VS AStA VS AStA Weinmann Thomas Einkauf Stellvertretung
VS AStA VS AStA Drost Christian Mitglied xx
VS AStA VS AStA Klemmer Daniel Mitglied xx
VS AStA VS AStA Wilss Frederik Mitglied xx
VS AStA VS AStA Lampert Jenny Mitglied xx
VS AStA VS AStA Massonet Naomi Mitglied xx
VS AStA VS AStA Eble Cherylyn Marketing Leitung



Campus AStA Tuttlingen 29.03.2023

Gremium Gewählt über Name Vorname Referat Position
TUT AStA TUT AStA Kemmerling Dilara Leitung
TUT AStA TUT AStA Reitbauer Paula Stellvertretung
TUT AStA TUT AStA Riethmüller Oliver Schriftführer Mitglied
TUT AStA TUT AStA Lüleci Bora Leitung
TUT AStA TUT AStA Schmidt Oliver Hochschulpolitik Leitung
TUT AStA TUT AStA Kondziella Michael Sport- und Freizeitrferate Leitung
TUT AStA TUT AStA Klett Vincent Events Mitglied
TUT AStA TUT AStA Robustino Leoluca Events Mitglied
TUT AStA TUT AStA Teuscher Rebecca Events Mitglied
TUT AStA TUT AStA Schmidbauer Annika Events Mitglied
TUT AStA TUT AStA Benath Sascha Events Mitglied
TUT AStA TUT AStA Criscione Emil Events Mitglied
TUT AStA TUT AStA Schiedner Finn Events Leitung

Geschäftsführung 
Geschäftsführung 

Finanzen 



Geschäftsordnung der Fachschaft
… (…)

an der Hochschule Furtwangen
In diesem Dokument wird das Genus genutzt.

Präambel:

Gemäß der von der Verfassten Studierendenschaft (VSt) nach § 65a Abs. (1) Satz 1 des Gesetzes über die

Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005, April 2014 (GBl.

S. 99 ff.), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-

Württemberg, dem Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bre-

men, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, dem

Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Frei-

staat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen über

die Organisation eines gemeinsamen Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre

an deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsvertrag) und zur Änderung des Landeshochschul-

gesetzes vom 7. November 2017 (GBl. S. 584 ff.) erlassenen Organisationssatzung, erlässt 

die Fachschaftsvertretung der Fachschaft … folgende Ordnung. Diese Ordnung wurde am xx.xx.xxxx

beschlossen. Der Studierendenrat der Verfassten Studierendenschaft der Hochschule Furtwangen hat diese

Ordnung mit Erlass vom xx.xx.xxxx genehmigt.
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§ 1 Rechtsstellung
(1) Nach §65a Abs. (4) LHG bilden alle Studierenden der Fakultät --- die Fachschaft. 

Die  Organe  der  Fachschaft  wahren  weltanschauliche,  religiöse  und 
parteipolitische Neutralität.

(2) Die Organe der Fachschaft verpflichten sich, mit allen, ihnen für diese Aufgabe, 
bereit  gestellten  Mitteln,  verantwortungsvoll  und  nach  bestem  Wissen  und 
Gewissen umzugehen

§ 2 Organe
(1) Die  Organe  der  Fachschaft  ---  sind  der  Fachschaftsrat ---,  sowie  deren 

Standortausschüsse.
(2) Der  Fachschaftsrat  mit  den  Standortsausschüssen  stellt  die  studentische 

Vertretung der Fachschaft dar.
(3) Die Aufgabe der Standortausschüsse ist es studentische Themen zu besprechen, 

Projekte  voranzutreiben  und generell  als  studentisches  hochschulpolitisches 
Gremium der Studierenden einer Fachschaft eines Standortes zu fungieren. 

(4) Der  Fachschaftsrat  ist  als  übergeordnetes  Gremium  der  Standortausschüsse 
einer Fachschaft zu sehen. Primäre Aufgabe des Fachschaftsrat ist es die Themen 
aus den Standortsausschüssen nochmal zu betrachten und im Fakultätsrat diese 
und entsprechend weitere Themen anzusprechen. Die Standortsausschüsse sind 
über Themen aus dem Fakultätsrat zu informieren.

(5) Die  studentische  Vertretung  nimmt  die  fakultätsbezogenen  Studierenden-
angelegenheiten der Studierenden nach § 65a Absatz (2) LHG der Fakultät ---, 
sowie die soziale Förderung der Studierenden in den geistigen, musikalischen 
und sportlichen Interessen auf Fakultätsebene wahr.

(6) Der Fachschaftsrat mit den Standortsausschüssen ist ein Organ der Verfassten 
Studierendenschaft.



§ 3 Mitglieder der studentischen Vertretung
§3a Mitglieder kraft Amtes

(1) Die gewählten studentischen Mitglieder des Fakultätsrates der Fakultät --- sind 
kraft Amtes Mitglieder des Fachschaftsrat und jenes Standortausschusses des 
Standortes, an dem sie mehr als 50% der Wochenzeit zuzuordnen sind.

(2) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder endet jeweils nach Ablauf eines Jahres 
mit Inkrafttreten der Amtszeit der neugewählten Mitglieder des Fakultätsrates.

(3) Mitglieder kraft Amtes können zusätzlich in einen anderen als ihren eigenen 
Standortsausschuss als Sachverständige entsandt werden, wenn ein Standort im 
Fachschaftsrat kraft Amtes nicht vertreten ist.

§3b Berufene Mitglieder
(1) Auf Antrag können Studierende der Fakultät --- zu berufenen Mitgliedern des 

Standortausschusses ernannt werden.
(2) Jedes berufene Mitglied hat das Recht jederzeit schriftlich zurückzutreten. Es hat 

die Pflicht,  ihm übertragene Aufgaben kommissarisch fortzuführen,  bis  eine 
Nachfolge für entsprechende Aufgabe gefunden ist.

(3) Die  Amtszeit  der  berufenen Mitglieder  beginnt  mit  dem Sitzungsdatum der 
Antragsabstimmung  und  endet  mit  Inkrafttreten  der  Amtszeit  der  neu 
gewählten Mitglieder des Fakultätsrates.

§3c Anerkennung der Arbeit
(1) Die Anerkennung der Mitgliedschaft in der studentischen Vertretung und ein 

damit verbundenes Zertifikat sind möglich unter folgenden Bedingungen:
- Bei Mitgliedern kraft Amtes: Anwesenheit bei min. 60% der Sitzungen des 
Fachschaftsrat  und  der  Standortsausschüsse  des  entsprechenden 
Amtszeitraums.
- Bei berufenen Mitgliedern: Anwesenheit bei min. 60 % der Sitzungen des 
Standortsausschusses.

§3d Diskriminierungsfreiheit
(1) Mitglieder in den Organen der verfassten Studierendenschaft werden nach §9 

Abs. (7) Satz 2 LHG durch ihre Tätigkeit in der studentischen Vertretung nicht 
benachteiligt.



§4 Erreichbarkeit der studentischen Vertretung
§4a E-Mail

(1) Der E-Mail Verteiler der studentischen Vertretung hat die Adresse fachschaft-
(Kürzel)@hs-furtwangen.de

(2) Der Verteiler enthält die Hochschul- E-Mail-Adressen der Mitglieder kraft Amtes 
des Fachschaftsrats.

(3) Der  Verteiler  ist  zu  Beginn  einer  jeden  Amtsperiode  per  Ticket  beim 
Rechenzentrum zu aktualisieren.

§4b Weitere Kommunikationswege
(1) Die Standortsausschüsse sind als primäre Ansprechpartner der Studierenden 

eines Standortes angehalten weitere Kontaktmöglichkeiten zu bieten. Dies kann 
beispielsweise ein Briefkasten, ein Felixkurs,  eine Telefonnummer oder eine 
Sprechstunde, ect., sein.

§5 Sitzungen der studentischen Vertretung
§5a Sitzungen des Fachschaftsrat

(1) Der Fachschaftsrat hält vor jeder Fakultätsratssitzung eine hochschulöffentliche 
Sitzung ab.

(2) Auf Antrag kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
(3) Es  gibt  drei  Sitzungsarten:  Ordentliche,  außerordentliche  und  kurzfristige 

Sitzungen.

§5b Sitzungen der Standortsausschüsse
(1) Die Standortsausschüsse treffen sich nach Bedarf während der Vorlesungszeit zu 

hochschulöffentlichen Sitzungen.
(2) Auf Antrag kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
(3) Es  gibt  drei  Sitzungsarten:  Ordentliche,  außerordentliche  und  kurzfristige 

Sitzungen.

§5c Ankündigung
(1) Ordentliche  Sitzungen  müssen  min.  sieben  Tage  im  Voraus  über  einen 

geeigneten Kommunikationsweg durch den Vorsitz oder dessen Stellvertretung 
angekündigt werden.



(2) Außerordentliche  Sitzungen  müssen  min.  drei  Tage  im  Voraus  über  einen 
geeigneten Kommunikationsweg durch den Vorsitz oder dessen Stellvertretung 
angekündigt werden.

(3) Kurzfristige anberaumte Sitzungen müssen nicht angekündigt werden.
(4) Sitzungen des Fachschaftsrat sollen grundsätzlich in der Woche vor der nächsten 

Fakultätsratssitzung stattfinden.

§5d Beschlussfähigkeit im Fachschaftsrat
(1) Die Beschlussfähigkeit ist bei ordentlichen Sitzungen erreicht, wenn mehr als die 

Hälfte der in §3a genannten Personen anwesend sind.
(2) Die Beschlussfähigkeit ist bei außerordentlichen Sitzungen erreicht, wenn mehr 

als zwei Drittel der in §3a genannten Personen und der Gesamtvorsitz anwesend 
ist.

(3) Die Beschlussfähigkeit ist bei kurzfristigen Sitzungen erreicht, wenn alle in §3a 
genannten Personen sowie die Vorsitzenden der Standortausschüsse oder deren 
Stellvertreter anwesend sind.

§5e Beschlussfähigkeit in den Standortsausschüssen
(1) Die Beschlussfähigkeit ist bei ordentlichen Sitzungen erreicht, wenn mehr als die 

Hälfte der in §3a und §3b genannten Personen, welche dem entsprechenden 
Standort zugehörig sind anwesend sind.

(2) Die Beschlussfähigkeit ist bei außerordentlichen Sitzungen erreicht, wenn mehr 
als  zwei  Drittel  der  in  §3a  und  §3b  genannten  Personen,  welche  dem 
entsprechenden Standort zugehörig sind, und der Vorsitz anwesend ist.

(3) Die Beschlussfähigkeit ist bei kurzfristigen Sitzungen erreicht, wenn alle in §3a 
und §3b genannten Personen, welche dem entsprechenden Standort zugehörig 
sind, anwesend sind.

§5f Abstimmungen
(1) Soweit  nicht  anders  geregelt  haben  alle  in  §3a  genannten  Personen  im 

Fachschaftsrat eine Stimme.
(2) Soweit nicht anders geregelt haben alle in §3a und §3b genannten Personen, 

welche  dem  entsprechenden  Standort  zugehörig  sind  ,  in  den 
Standortsausschüssen eine Stimme.

(3) Es wird offen abgestimmt, sofern kein Mitglied des entsprechenden Gremiums 
widerspricht.

(4) Bei  Stimmgleichheit  entscheidet  der  jeweilige  Vorsitz  des  entsprechenden 
Gremiums. Wenn weder Vorsitz noch Stellvertretung anwesend sind, wird das 
Thema bei Stimmengleichheit vertagt.

(5) Enthaltungen sind immer zu zählen.



(6) Bei  mehr  Enthaltungen  als  „Ja“-  oder  „Nein“-Stimmen  gilt  der  Antrag  als 
abgelehnt.

§5g Krankheit/Verhinderung
(1) Können Mitglieder der studentischen Vertretung nicht persönlich an Sitzungen 

anwesend sein, haben sie die Möglichkeit an der Sitzung via Videoverbindung 
teilzunehmen. Sie gelten dann als anwesend.

(2) Krankheit oder Verhinderung sind zeitnah dem Vorsitz oder einer geeigneten, 
der Sitzung anwesenden Person mitzuteilen.

§5h Abwesenheit
(1) Ist  ein  Mitglied  der  studentischen  Vertretung  nicht  bei  einer  Abstimmung 

anwesend,  ist  die  entsprechende  Stimme  als  Enthaltung  zu  werten.  Sie  ist 
gesondert im Protokoll der Sitzung festzuhalten.

§5i Agenda
(1) Die Agenda einer Sitzung soll im Voraus festgelegt werden.
(2) Jeder Student der Fachschaft hat das Recht der Agenda der Standortsausschüsse 

Punkte hinzuzufügen.
(3) Die Agenda des Fachschaftsrat besteht zusätzlich zu regulatorischen Punkten 

aus den Punkten, welche aus den Standortausschüssen, sowie dem Fakultätsrat 
kommen. Mitglieder des Fachschaftsrat haben das Recht der Agenda Punkte 
hinzuzufügen.

(4) Die Agenda ist am Anfang einer jeden Sitzung abzustimmen.
(5) Der Vorsitz des entsprechenden Gremiums hat über die Reihenfolge der Themen 

zu entscheiden.

§5j Grundsätzliche Entscheidungen
(1) Die folgenden Entscheidungen sind einstimmig vom Fachschaftsrat zu treffen:

- Verabschiedung  oder  Veränderung  einer  Geschäftsordnung  für  die 
studentische Vertretung der Fakultät ---.

- Ernennung oder Entlassung von berufenen Mitgliedern.
(2) Die folgenden Entscheidungen sind einstimmig von den Standortausschüssen 

und/oder dem Fachschaftsrat zu treffen:
- Einberufung  einer  Gesamtsitzung  der  Standortsausschüsse  und  des 

Fachschaftsrat.



§5k erste Sitzung des Semesters
(1) Zu der ersten Sitzung der Amtszeit lädt das Mitglied kraft Amtes ein, welches mit 

den meisten Stimmen in den Fakultätsrat gewählt wurde.
(2) Es ist in der Sitzung eine wahlleitende Person für die Wahl der Ämter nach §6a 

bis  einschließlich  §6d  zu  bestimmen.  Diese  Person  darf  keines  der  Ämter 
übernehmen.

(3) Der nach §6a gewählte Gesamtvorsitz  des Fachschaftsrat  lädt  zu den ersten 
Sitzungen der Standortausschüsse ein und leitet diese als Wahlleiter für die Wahl 
der Ämter nach §6e bis §6g. Er darf hierbei kein Amt in den Standortausschüssen 
übernehmen.

§5l Letzte Sitzung der Amtszeit.
(1) Die letzte ordentliche Sitzung des Fachschaftsrat vor Ende der Amtszeit ist mit 

den  künftigen  studentischen  gewählten  Mitgliedern  des  Fakultätsrates 
durchzuführen.

(2) Die letzte ordentliche Sitzung der Standortsausschüsse ist spätestens vor Ende 
der Amtszeit der alten gewählten Mitglieder des Fakultätsrates, ebenfalls mit 
den  entsprechenden  künftigen  studentischen  gewählten  Mitglieder  des 
Fakultätsrates durchzuführen.

(3) Die neuen gewählten studentischen Vertreter sind auf den Beginn ihrer Amtszeit 
vorzubereiten. Hierbei soll speziell auf die Fachschaftsordnung, sowie den Start 
im neuen Amtsjahr eingegangen werden.

§6 Ämter
§6a Gesamtvorsitz

(1) Der Gesamtvorsitz ist leitender Vorsitz im Fachschaftsrat. Hier nimmt er eine 
moderierende Funktion ein. Dabei erteilt der Gesamtvorsitz das Wort und hat 
das Recht, das Wort zu entziehen.

(2) Der Gesamtvorsitz ist zu allen Standortausschüssen als Sachverständiger ohne 
Stimmrecht einzuladen. Hier nimmt er eine beratende Rolle ein.

(3) Der  Gesamtvorsitz  ist  das  Sprachrohr  der  studentischen  Vertretung  und 
kommuniziert mit Organen der Hochschule, sowie mit Organen der verfassten 
Studierendenschafft.

(4) Der Vorsitz ist vom Fachschaftsrat aus den gewählten studentischen Mitgliedern 
des Fakultätsrates zu wählen.

(5) Der  Gesamtvorsitz  ist  dem  Studierendenrat  gegenüber  auskunfts-  und 
rechenschaftspflichtig.



§6b Stellvertretung des Gesamtvorsitz
(1) Die  Stellvertretung des  Gesamtvorsitz  nimmt in  Sitzungen die  Funktion des 

Gesamtvorsitzes ein, wenn dieser nicht anwesend ist.
(2) Die Stellvertretung kann im Auftrag des Vorsitzes, mit Organen der Hochschule 

oder Organen der verfassten Studierendenschaft kommunizieren.
(3) Die  Stellvertretung  des  Vorsitzes  ist  vom  Fachschaftsrat  aus  den  gewählten 

studentischen Mitgliedern des Fakultätsrates zu wählen.

§6c Finanzreferierende Person des Fachschaftsrat
(1) Die finanzreferierende Person ist für die Finanzen der studentischen Vertretung 

der Fakultät --- zuständig. Zu finanziellen Themen ist grundsätzlich ihr Wort 
einzuholen.

(2) Die  finanzreferierende  Person  ist  vom  Fachschaftsrat  aus  den  gewählten 
studentischen Mitgliedern des Fakultätsrates zu wählen.

(3) Die  finanzreferierende  Person  der  studentischen  Vertretung  ist  der 
finanzreferierenden  Person  des  Studierendenrates  auskunfts-  und 
rechenschaftspflichtig.

§6d Protokollführende Person des Fachschaftsrat
(1) Die protokollführende Person führt gemäß der Vorlage zur Protokollerstellung 

der studentischen Vertretung der entsprechenden Fakultät das Protokoll  der 
Sitzung.

(2) Die  protokollierende  Person  ist  vom  Fachschaftsrat  aus  den  gewählten 
studentischen Mitgliedern des Fakultätsrates zu wählen.

(3) Das Amt ist nicht auf eine Person beschränkt.
(4) Die Protokollführende Person ist dem Gesamtvorsitz gegenüber auskunfts- und 

rechenschaftspflichtig.

§6e Vorsitz des Standortsausschusses
(1) Der Vorsitz  leitet  den Standortausschuss.  Hier  nimmt er  eine moderierende 

Funktion ein. Dabei erteilt der Vorsitz das Wort und hat das Recht, das Wort zu 
entziehen.

(2) Der Vorsitz  ist  zu allen Fachschaftsrats-Sitzungen als  Sachverständiger ohne 
Stimmrecht einzuladen. Hier nimmt er eine beratende Rolle ein.

(3) Der  Vorsitz  ist  das  Sprachrohr  der  Standortausschüsse  und  bringt  die 
besprochenen Themen in den Fachschaftsrat ein.

(4) Der Vorsitz ist von den Standortsausschüssen aus den Mitgliedern nach §3a und 
§3b zu wählen.



(5) Der  Vorstand  ist  dem  Gesamtvorsitz  gegenüber  auskunfts-  und 
rechenschaftspflichtig.

§6f Stellvertretung des Vorsitzes des Standortausschusses
(1) Die  Stellvertretung  des  Vorsitzes  nimmt  in  Sitzungen  die  Funktion  des 

Vorsitzenden ein, wenn dieser nicht anwesend ist.
(2) Die  Stellvertretung  kann  im  Auftrag  des  Vorsitzes,  mit  dem  Fachschaftsrat 

kommunizieren.
(3) Die  Stellvertretung  des  Vorsitzes  ist  von  der  Standortausschüssen  aus  den 

Mitgliedern nach §3a und §3b zu wählen.

§6g Protokollführende Person des Standortausschusses
(1) Die protokollführende Person führt gemäß der Vorlage zur Protokollerstellung 

der studentischen Vertretung der entsprechenden Fakultät das Protokoll  der 
Sitzung.

(4) Die protokollierende Person ist  vom Standortausschuss aus den Mitgliedern 
nach §3a und §3b zu wählen.

(2) Das Amt ist nicht auf eine Person beschränkt.
(3) Die  Protokollführende  Person  ist  dem  Vorsitz  gegenüber  auskunfts-  und 

rechenschaftspflichtig.

§7 Gültigkeit
(1) Diese Geschäftsordnung wird nach Bestätigung durch den Studierendenrat der 

verfassten Studierendenschaft der Hochschule Furtwangen gültig.
(2) Sollte ein Bestimmung dieser Geschäftsordnung unwirksam werden, wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.
(3)

§8 Inkrafttreten
(1) Diese Ordnung tritt am (Wochentag), dem (Datum) in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten alle bisherigen Orungen der studentischen Vertretung der 

Fakultät (Name außer Kraft.
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